
Stand 30.11.2018 

 

 
 
 

„Gesellschaftsvertrag der Erschließungsgesellschaft Rheinhessen GmbH“ 
 

 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 
Firma und Sitz der Gesellschaft 

 
(1) Die Gesellschaft führt die Firma  

 

Erschließungsgesellschaft Rheinhessen GmbH. 
 

 
(2) Sitz der Gesellschaft ist Worms 
 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Ansiedlung von neuen und die 

Weiterentwicklung von bestehenden Wohnquartieren, Einzelhandelsflächen sowie Indust-
rie- und Gewerbebetrieben in der Region Rheinhessen (ausgenommen das Stadtgebiet 
Mainz, Budenheim, Wackernheim/Layenhof, Bodenheim). 
 

(2) Die Gesellschaft kann in den in Absatz 1 genannten Regionen selbst oder durch Tochter-
unternehmen tätig werden. Sie ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die 
geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann zu diesem 
Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Sie 
kann Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, unter ihrer Leitung zusammen-
fassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken.  

 
 
 

§ 3 
Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr 

 
(1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 
 
(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfjahr. Es beginnt 

mit der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister und endet am 31. Dezember des 
Jahres der Eintragung. 

 
 

§ 4 
Bekanntmachungen der Gesellschaft 

 
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. 
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§ 5 
Stammkapital, Stammeinlagen 

 
(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 360.000,00 EUR (in Worten: dreihundertsech-

zigtausend Euro). 
 
(2) Hieran sind beteiligt: 

 
die Mainz -Worms Energiebündnis GmbH, mit dem Sitz in Mainz, Rheinallee 41, 55118 
Mainz (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter HRB 47212) mit 
120.000 Geschäftsanteilen mit einem Nennbetrag in Höhe von je 1,00 EUR (Geschäfts-
anteile Nr. 001 bis 120.000) 
 
 
die ESW Erschließungsgesellschaft der Sparkasse Worms-Alzey-Ried mbH, mit dem Sitz 
in Worms, Lutherring 15, 67547 Worms (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Mainz unter HRB 11666) mit 60.000 Geschäftsanteilen mit einem Nennbetrag in Höhe 
von je 1,00 EUR (Geschäftsanteile Nr. 120.001 bis 180.000) 

 
 

die Sparkasse Mainz Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Mainz, Bahnhofs-
straße 1, 55116 Mainz (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter HR 
B 44644) mit 60.000 Geschäftsanteilen mit einem Nennbetrag in Höhe von je 1,00 EUR 
(Geschäftsanteile Nr. 180.001 bis 240.000)  

 
 

die Volksbank Alzey-Worms eG mit dem Sitz in Worms, Marktplatz 19, 67547 Worms 
(eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter GnR 30209) mit 60.000 
Geschäftsanteilen mit einem Nennbetrag in Höhe von je 1,00 EUR (Geschäftsanteile Nr. 
240.001 bis 300.000) 
 
 
die Timbra Holding GmbH mit dem Sitz in Alzey, Alzeyer Straße 31, 67549 Worms (ein-
getragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter HRB 41562) mit 60.000 Ge-
schäftsanteilen mit einem Nennbetrag in Höhe von je 1,00 EUR (Geschäftsanteile Nr. 
300.001 bis 360.000) 
 

(3) Die Stammeinlagen sind in voller Höhe sofort einzuzahlen. 
 
 

§ 6 
Gesellschaftsorgane 

 
Die Organe der Gesellschaft sind 
 

1. der/die Geschäftsführer  
2. die Gesellschafterversammlung. 

 
 

II. Geschäftsanteile, Kündigung und Auflösung der Gesellschaft 
 
 

§ 7 
Verfügungen über Geschäftsanteile, Teilung von Geschäftsanteilen  
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(1) Jede Verfügung über einen Geschäftsanteil oder über Ansprüche aus einem Geschäfts-
anteil, insbesondere Abtretung, Verpfändung oder Nießbrauchbestellung, sowie die Be-
teiligung eines Dritten an einem Geschäftsanteil im Innenverhältnis (durch Unterbeteili-
gung oder in anderer Weise) bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung, die einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen 
bedarf. Die Zustimmung darf nur dann erteilt werden, wenn die Einhaltung der nachste-
henden Bestimmungen gesichert ist. 

 
(2) Die Gesellschafter räumen sich gegenseitig ein Vorerwerbsrecht für den Fall ein, dass sie 

beabsichtigen, ihre Geschäftsanteile an der Gesellschaft ganz oder teilweise an einen 
Dritten zu übertragen. Im Falle der Übertragungsabsicht nach vorstehendem Satz 1 ver-
pflichtet sich der veräußerungswillige Gesellschafter, den vorerwerbsberechtigten Gesell-
schaftern ein Angebot zum Erwerb der Geschäftsanteile zu unterbreiten, wobei die vorer-
werbsberechtigten Gesellschafter jeweils innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Zu-
gang des Angebotes berechtigt sein soll, dieses Angebot anzunehmen. Das Angebot kann 
nur insgesamt und nicht nur teilweise angenommen werden.  

 
(3) Halten die vorerwerbsberechtigten Gesellschafter den angebotenen Kaufpreis für die Ge-

sellschaftsanteile des veräußerungswilligen Gesellschafters für unangemessen, so haben 
sie dies innerhalb einer Frist von einem Monat nach Unterbreitung des Angebotes schrift-
lich dem veräußerungswilligen Gesellschafter mitzuteilen. In diesem Fall wird der Kauf-
preis durch ein einzuholendes Gutachten, welches auf der Grundlage der jeweils aktuellen 
„Grundsätze zur Durchführung von Unternehmesbewertungen“ des Hauptausschusses 
des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (derzeit IDW S1)  durch einen von 
den beteiligten Gesellschaftern benannten Sachverständigen erstellt wird, ermittelt. Kön-
nen sich die Gesellschafter nicht auf einen Sachverständigen einigen, wird der Sachver-
ständige durch die zuständige IHK Mainz bestimmt. Die vorerwerbsberechtigten Gesell-
schafter haben innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Zugang des schriftlichen Gut-
achtens die Möglichkeit, die Gesellschaftsanteile des veräußerungswilligen Gesellschaf-
ters durch schriftliche Kauferklärung zu erwerben. Das Angebot kann nur insgesamt und 
nicht nur teilweise angenommen werden. 

 
(4) Sofern mehre Vorerwerbsberechtigte von ihrem Vorerwerbsrecht Gebrauch machen, 

wachsen ihnen die Anteile zu gleichen Teilen an.  
 

(5) Machen die vorerwerbsberechtigten Gesellschafter von ihrem Vorerwerbsrecht keinen 
Gebrauch oder erfolgt innerhalb der Frist von drei Monaten gemäß Absatz 2 keine Erklä-
rung über die Annahme des Angebotes durch die vorerwerbsberechtigten Gesellschafter, 
so ist der veräußerungswillige Gesellschafter nach Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung gemäß Absatz 1 für einen Zeitraum von einem Jahr insoweit in der Verfügung 
über die dem Vorerwerbsrecht unterliegenden Geschäftsanteile frei. Der gemäß Absatz 2 
angebotene Kaufpreis ist insoweit als Untergrenze des Verkaufspreises zu beachten, als 
eine Veräußerung nur zu diesem oder einem höheren Verkaufspreis erfolgen darf. Veräu-
ßert der veräußerungswillige Gesellschafter die dem Vorerwerbsrecht nicht mehr unter-
liegenden Geschäftsanteile nicht innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr nach Zu-
stimmung durch die Gesellschafterversammlung gemäß   
Absatz 1, so sind die Regelungen dieses § 7 erneut zu beachten. 
 

(6) Die Bestimmungen der vorangehenden Absätze gelten entsprechend für Bezugsrechte 
aus Kapitalerhöhungen auf neue Geschäftsanteile, sofern die Gesellschafter nicht ent-
sprechend ihren Anteilen von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen. 

 
(7) Die Absätze 2 - 6 dieses § 7 gelten nicht, soweit der Erwerber bzw. der Berechtigte ein 

Mitgesellschafter oder ein Unternehmen ist, an dem der veräußerungswillige Gesellschaf-
ter unmittelbar mehrheitlich beteiligt ist. 
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§ 8 
Kündigung des Gesellschaftsvertrages 

 
(1) Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres 

(Kündigungszeitpunkt) mit einer Frist von einem Jahr durch Einschreiben an die Gesell-
schaft kündigen, erstmals jedoch zum Ende des Geschäftsjahres 2021. 
 

(2) Für den Fall, dass eine Aufsichtsbehörde oder gesetzliche Bestimmungen einem Gesell-
schafter die Kündigung der Gesellschaft verbindlich auferlegen, ist diesem eine außeror-
dentliche Kündigung der Gesellschaft mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten möglich. 

 
  

 
(3) Durch die Kündigung wird die Gesellschaft, vorbehaltlich der Regelung in Absatz 6, nicht 

aufgelöst, es sei denn, es schließen sich innerhalb der um einen Monat gekürzten Kündi-
gungsfrist des Absatzes 1 sämtliche übrigen Gesellschafter der Kündigung in der Form 
des Absatzes 1 an. In diesem Falle ist die Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres 
unter Teilnahme aller Gesellschafter aufgelöst.  

 
(4) Der kündigende Gesellschafter ist nach einem entsprechenden Beschluss der Gesell-

schafterversammlung verpflichtet, seine Geschäftsanteile auf die Gesellschaft selbst, ei-
nen oder mehrere Gesellschafter oder einen oder mehrere Dritte mit Wirkung zum Kündi-
gungszeitpunkt zu übertragen.  

 
(5) Bis zum Übertragungszeitpunkt kann der kündigende Gesellschafter seine Gesellschaf-

terrechte ausüben. Bei einer Abstimmung über die Übertragungsverpflichtung hat der kün-
digende Gesellschafter jedoch kein Stimmrecht. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von 
drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. 

 
(6) Sind die Geschäftsanteile des kündigenden Gesellschafters aus Gründen, die er nicht zu 

vertreten hat, nicht spätestens bis zum Kündigungszeitpunkt vollständig übernommen 
worden, ist die Gesellschaft aufgelöst. Der kündigende Gesellschafter nimmt an der Ab-
wicklung teil.  

 
 

§ 9 
Einziehung von Geschäftsanteilen 

 
(1) Die Gesellschaft kann jederzeit mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters die Ein-

ziehung von Geschäftsanteilen beschließen. Die Einziehung wird mit Zugang des Be-
schlusses bei dem betreffenden Gesellschafter wirksam. 

 
(2) Die Einziehung des Geschäftsanteils eines Gesellschafters ohne dessen Zustimmung 

(Zwangseinziehung) ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Als ein wichtiger 
Grund sind insbesondere grobe Verletzungen der Gesellschafterpflichten durch einen Ge-
sellschafter sowie der Umstand anzusehen, dass ein Geschäftsanteil oder Ansprüche aus 
einem Geschäftsanteil aufgrund eines nicht nur vorläufig vollstreckbaren Titels gepfändet 
werden und die Pfändung nicht innerhalb von drei Monaten wieder aufgehoben wird oder 
dass über das Vermögen eines Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet oder die 
Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird. Steht der Geschäftsanteil mehreren Mitberech-
tigten zu, genügt es, wenn diese Voraussetzungen nur bei einem von ihnen vorliegen. 
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(3) Mehrere Geschäftsanteile eines Gesellschafters können nur insgesamt eingezogen wer-
den. 

 
(4) Statt der Zwangseinziehung kann die Gesellschafterversammlung beschließen, dass der 

Geschäftsanteil auf die Gesellschaft selbst, auf die übrigen Gesellschafter oder an von 
der Gesellschaft zu benennende Dritte zu übertragen ist. 

 
(5) Die Gesellschaft oder die Gesellschafter können bei der Pfändung eines Geschäftsanteils 

den vollstreckenden Gläubiger befriedigen. Der betroffene Gesellschafter kann dieser Be-
friedigung nicht widersprechen; er muss sich die Leistung auf seinen Entgeltanspruch ge-
mäß § 10 anrechnen lassen.  

  



 - 6 - 

 

 
(6) Die Beschlüsse gemäß den Absätzen 2 und 4 bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln 

der abgegebenen Stimmen. Dem betroffenen Gesellschafter steht kein Stimmrecht zu. 
Die Gesellschaft, vertreten durch ihre jeweilige Geschäftsführung in vertretungsberechtig-
ter Zahl, wird ermächtigt, unter Befreiung von §181 BGB die Geschäftsanteilsabtretung in 
Vollzug der Beschlüsse gemäß den Absätzen 2 und 4 vorzunehmen. 

 
 

§ 10 
Abfindung ausscheidender Gesellschafter 

 
(1) In den Fällen des Ausscheidens eines Gesellschafters gemäß den § 8 und 9 (1) ist dem 

ausscheidenden Gesellschafter eine Abfindung zu zahlen, die gemäß nachfolgenden 
Bestimmungen zu berechnen ist. 

 
(2) Die Abfindung ist zum Stichtag zu errechnen. Stichtag ist, wenn das Ausscheiden zum 

Schluss des Geschäftsjahres erfolgt, der erste Tag des folgenden Geschäftsjahres und in 
allen anderen Fällen der erste Tag des laufenden Geschäftsjahres. 

 
(3) Die Abfindung entspricht in den Fällen des § 9 (1) der Höhe des Buchwerts der Beteiligung 

des ausscheidenden Gesellschafters (quotaler Anteil am Stammkapital zzgl. quotaler An-
teil an Rücklagen, Bilanzgewinn und Jahresüberschuss abzüglich quotaler Anteil an Ver-
lust und Jahresfehlbetrag), ohne Berücksichtigung stiller Reserven oder eines etwaigen 
Geschäftswertes. Sollte im Einzelfall rechtskräftig festgestellt werden, dass die vorste-
hende Abfindungsregelung rechtsunwirksam oder unzumutbar ist, so ist die niedrigste 
noch zulässige Abfindung zu gewähren. 

 
(4) In allen übrigen Fällen des Ausscheidens entspricht die Abfindung dem tatsächlichen Wert 

der eingezogenen bzw. abgetretenen Geschäftsanteile im Zeitpunkt des Ausscheidens. 
Dieser ist auf der Grundlage der jeweils aktuellen "Grundsätze zur Durchführung von Un-
ternehmensbewertungen" des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
in Deutschland e.V. (derzeit IDW S1) unter Berücksichtigung des Zerschlagungswertes 
als Mindestwert zu ermitteln. 

 
(5) Einigen sich die Beteiligten über die Höhe der Abfindung nicht, so ist diese von einem 

Wirtschaftsprüfer als Schiedsgutachter verbindlich für alle Beteiligten festzustellen. Der 
Schiedsgutachter wird bei fehlender Einigung über seine Person auf Antrag eines Betei-
ligten durch die für den Sitz der Gesellschaft zuständige Kammer der Wirtschaftsprüfer 
ernannt. Soweit keine Einigung über den Verkehrswert von Grundstücken und Gebäuden 
besteht, soll dieser von dem zuständigen Gutachterausschuss nach dem Baugesetzbuch 
für alle Beteiligten als Schiedsgutachter verbindlich festgestellt werden. Der Schiedsgut-
achter entscheidet entsprechend § 91 ZPO auch über die Kosten seiner Inanspruch-
nahme. 

 
(6) Eine Gewinnausschüttung zwischen dem Stichtag und dem Tag des Ausscheidens ist auf 

die Abfindung anzurechnen. 
 

(7) Die Abfindung ist in drei gleichen unmittelbar aufeinander folgenden Jahresraten zu ent-
richten. Die erste Rate ist sechs Monate nach dem Ausscheiden fällig; die Folgeraten sind 
jeweils im Jahresabstand danach zu zahlen. Bis zur Fälligkeit der ersten Rate ist das Ab-
findungsguthaben unverzinslich. Ab diesem Zeitpunkt bis zur Auszahlung ist der jeweilige 
Restbetrag mit 2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB jährlich zu 
verzinsen. Die Zinsen sind jeweils mit den einzelnen Raten zur Zahlung fällig. Eine vor-
zeitige Auszahlung ist möglich. 

 



 - 7 - 

 

 
§ 11 

Auflösung und Abwicklung 
 
(1) Die Auflösung der Gesellschaft kann von der Gesellschafterversammlung nur mit einer 

Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. 
 
(2) Nach Auflösung der Gesellschaft ist diese abzuwickeln. 
 
(3) Liquidatoren sind die Geschäftsführer der Gesellschaft, soweit die Gesellschafterver-

sammlung keine/n andere/n Liquidator/en bestellt. Die Gesellschafterversammlung kann 
den oder die Liquidator/en von der Beschränkung des § 181 BGB befreien. 

 
(4) Das nach Befriedigung der Gläubiger verbleibende Vermögen der Gesellschaft ist zu-

nächst zur Rückzahlung der Stammeinlagen zu verwenden. Das verbleibende Restver-
mögen ist auf die an Gewinn und Verlust beteiligten Gesellschafter nach Maßgabe ihrer 
Geschäftsanteile zu verteilen. 

 
 

§ 12 
Vereinigung von Geschäftsanteilen 

 
Die Zusammenlegung von Geschäftsanteilen erfolgt durch Gesellschafterbeschluss mit Zu-
stimmung des betroffenen Gesellschafters. Der Beschluss bedarf der notariellen Beurkun-
dung. 
 
 

§ 13 
Neubildung eingezogener Geschäftsanteile 

 
Die Neubildung eines eingezogenen Geschäftsanteils oder die Aufstockung der verbliebenen 
Geschäftsanteile ist zulässig, soweit dem zwingendes Recht nicht entgegensteht. 
 
 

III. Geschäftsführer 
 
 

§ 14 
Geschäftsführung und Vertretung 

 
(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer be-

stellt, wird die Gesellschaft durch ihn allein vertreten. Sind mehrere Geschäftsführer be-
stellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer 
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. 

 
(2) Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt und abberu-

fen. Die Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis 
erteilen und sie von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. 
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§ 15 

Zuständigkeit der Geschäftsführer 
 
(1) Die Geschäftsführer führen die Geschäfte nach Maßgabe des Gesetzes, dieses Gesell-

schaftsvertrages, der von der Gesellschafterversammlung beschlossenen Geschäftsord-
nung für die Geschäftsführung und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung. 

 
(2) Sie haben die ihnen obliegenden Pflichten mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewis-

senhaften Kaufmanns zu erfüllen. 
 
(3) Handlungen, die der gewöhnliche Geschäftsbetrieb der Gesellschaft nicht mit sich bringt, 

dürfen die Geschäftsführer nur vornehmen und zulassen, wenn die Gesellschafterver-
sammlung vorher zugestimmt hat. 

 
(4) Handlungen, die der gewöhnliche Geschäftsbetrieb der Gesellschaft mit sich bringt, be-

dürfen dann der Zustimmung der Gesellschafterversammlung, wenn es sich um Maßnah-
men gemäß der Kataloge der § 16 Absatz 2 handelt. 

 
 
 

IV. Gesellschafterversammlung 
 
 

§ 16  
Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung 

 
(1) Der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung unterliegen alle Angelegenheiten, 

für die nicht aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften oder nach diesem Gesell-
schaftsvertrag andere Organe zuständig sind. 

 
(2) Die Gesellschafterversammlung beschließt insbesondere über 
 

1. Bestellung und die Abberufung der Geschäftsführer sowie der Abschluss, die Ände-
rung und die Beendigung der Dienstverträge der Geschäftsführer, 

 
2. Erteilung von Weisungen gegenüber den Geschäftsführern, 
 
3. Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Geschäftsführer, 
 
4. Geschäftsordnung für die Geschäftsführung sowie deren Änderung, 
 
5. Entsendung von Vertretern in den Aufsichtsrat oder in das entsprechende Organ eines 

Beteiligungsunternehmens, 
 
6. Entlastung der Geschäftsführer, 
 
7. Erteilung und Widerruf von Prokuren und Handlungsvollmachten, 
 
8. Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des Unterneh-

mensgegenstandes, 
 
9. Errichtung, Erwerb, Veräußerung und Auflösung von Unternehmen und Beteiligungen, 
 
10. Wirtschaftsplan (einschließlich einer fünfjährigen Finanzplanung, eines Erfolgsplans, 
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eines Vermögensplans, einer Stellenübersicht sowie eines Investitionsprogramms) 
einschließlich etwaiger Nachträge, 

 
11. Feststellung des Jahresabschlusses und der Ergebnisverwendung, 
 
12. Wahl des Abschlussprüfers, 
 
13. Änderung und Ergänzung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere Kapitalerhöhun-

gen, 
 
14. Auflösung der Gesellschaft, 
 
15. Abschluss und Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291, 292 AktG, 
 
16. Umwandlungen im Sinne des § 1 UmwG sowie Veräußerung von wesentlichen Teilen 

des Gesellschaftsvermögens, 
 
17. Stimmabgaben in Gesellschafterversammlungen oder entsprechenden Organen von 

Beteiligungsunternehmen und Zweckverbänden, 
 

18. Erwerb, Herstellung und Veräußerung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, 
soweit im Einzelfall ein in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festzulegen-
der Betrag überschritten wird, 

 
19. Erwerb, Veräußerung, Belastung und Bebauung von Grundstücken und grundstücks-

gleichen Rechten, sonstige Verfügungen über Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte sowie die Verpflichtung zur Vornahme solcher Geschäfte, soweit im Einzelfall 
ein in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festzulegender Betrag über-
schritten wird, 

 
20. Aufnahme und Gewährung von Darlehen und sonstigen Krediten, Übernahme von Ga-

rantien, Bürgschaften, Schuldbeitritten und Patronatserklärungen oder anderen Haf-
tungen für Verbindlichkeiten Dritter, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung 
sonstiger Sicherheiten, soweit im Einzelfall ein in der Geschäftsordnung für die Ge-
schäftsführung festzulegender Betrag überschritten wird, 

 
21. Anhängigmachung von Prozessen und Abschluss von Vergleichen, soweit im Einzelfall 

ein in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festzulegender Streitwert bzw. 
Vergleichswert überschritten wird, 

 
22. Überplanmäßige und außerplanmäßige Investitionen sowie sonstige Investitionen, so-

weit im Einzelfall ein in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festzulegender 
Betrag überschritten wird;  

 
23. Abschluss oder Änderung von Lizenz-, Pacht-, Miet- oder Leasingverträgen, anderen 

Dauerschuldverhältnissen oder anderen Verträgen außerhalb des gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehrs, soweit im Einzelfall ein in der Geschäftsordnung für die Geschäftsfüh-
rung festzulegender Betrag überschritten wird; 
 

24. Durchführung oder Beteiligung mittels eines Beteiligungsunternehmens an einer räum-
lich abgrenzbaren Erschließungsmaßnahme soweit im Einzelfall ein in der Geschäfts-
ordnung für die Geschäftsführung festzulegender Betrag überschritten wird.  
 

25. die Beteiligung an Maßnahmen in Beteiligungsunternehmen, soweit sie Angelegenhei-
ten nach Nr. 1 bis 24 betreffen, sei es durch Ausübung des Stimmrechts oder durch 
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die Wahrnehmung der Geschäftsführung. 
 
(3) Die Gesellschafterversammlung entscheidet insbesondere auch über einzelne Maßnah-

men, die in dem von der Gesellschafterversammlung genehmigten Wirtschafts- und In-
vestitionsplan bereits erfasst sind und die nach Absatz 2 aufgrund der in der Geschäfts-
ordnung festgelegten Wertgrenzen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung be-
dürfen. 
 

(4) Sofern einzelne Maßnahmen des Kataloges gemäß Abs. 2 in einem durch die Gesell-
schafterversammlung beschlossenen Gesamtbudget für eine abgrenzbare Erschlie-
ßungsmaßnahme bereits erkennbar beinhaltet waren, ist eine erneute Beschlussfassung 
durch die Gesellschafterversammlung bei einer Einzelmaßnahme nach Abs. 2 entbehr-
lich.  

 
 

§ 17  
Einberufung der Gesellschafterversammlung 

 
(1) Die Geschäftsführer haben die Gesellschafterversammlung innerhalb eines Monats nach 

Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, spätestens jedoch bis zum 31. August 
eines jeden Jahres, sowie bei sonstigem Bedarf einzuberufen. Die Gesellschafterver-
sammlung ist des Weiteren einzuberufen, wenn dies von mindestens 10 % des Stamm-
kapitals unter Angabe des Zwecks und der Gründe in Textform beantragt wird. 

 
(2) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführer mit einer Frist von min-

destens zwei Wochen unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich einberufen. Bei Ein-
verständnis aller Gesellschafter kann auf Einhaltung von Form und Frist verzichtet wer-
den. 

 
(3) Die Einberufung durch einen Geschäftsführer genügt. 
 
 

§ 18  
Versammlungen und Beschlüsse der Gesellschafter 

 
(1) Die Beschlüsse der Gesellschafter werden grundsätzlich in Versammlungen gefasst. 
 
(2) Außerhalb von Versammlungen können Beschlüsse – soweit nicht zwingendes Recht eine 

andere Form vorschreibt – unter Verzicht auf Frist- und Formvorschriften per Brief, Telefax 
oder E-Mail gefasst werden, wenn alle Gesellschafter sich mit diesem Verfahren einver-
standen erklären oder sich an ihm beteiligen. 

 
(3) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des Stamm-

kapitals vertreten ist. Im Falle der Beschlussunfähigkeit ist binnen einer Woche eine neue 
Gesellschafterversammlung einzuberufen. Diese Versammlung, die innerhalb von vier 
Wochen tagen muss, ist hinsichtlich der gleichen Tagesordnungspunkte ohne Rücksicht 
auf die Höhe des vertretenen Kapitals beschlussfähig, worauf in der Ladung hinzuweisen 
ist. 

 
(4) Die Gesellschafterversammlung wählt einen Vorsitzenden, der durch die Versammlung 

mit einfacher Mehrheit zu wählen ist. Im Falle von Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
Der Vorsitzende leitet die Versammlung und bestimmt die Form der Abstimmung.  
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(5) Die Beschlüsse der Gesellschafter werden, soweit das Gesetz oder dieser Gesellschafts-
vertrag nichts anderes vorschreiben, mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stim-
men gefasst. Jeder Gesellschafter kann seine Stimmen nur einheitlich abgeben. 

 
(6) Beschlüsse, die einen der unter § 16 Abs. 2 Nr. 5,8,9,13,14,15,16,19,20,24 aufgeführten 

Punkte betreffen, können nur einstimmig gefasst werden. 
 

(7) Beschlüsse, die gegenüber etwaigen gesetzlichen oder satzungsgemäßen Verpflichtun-
gen eines einzelnen Gesellschafters im Widerspruch stehen, können nur mit den Stimmen 
des/ der betroffenen Gesellschafter gefasst werden. 

 
(8) Jeder Gesellschafter kann sich durch einen Dritten vertreten lassen. Die Vollmacht zur 

Vertretung und Ausübung des Stimmrechts bedarf der Schriftform; sie ist der Gesellschaft 
in Verwahrung zu geben. 

 
(9) Soweit nicht über die Verhandlungen der Gesellschafterversammlung eine notarielle Nie-

derschrift erforderlich ist, ist über den Verlauf der Versammlung eine Niederschrift anzu-
fertigen, in der Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesord-
nung und der wesentliche Inhalt der Verhandlungen sowie die Beschlüsse der Gesell-
schafter festzuhalten sind. Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

 
(10) In Niederschriften über Beschlüsse, die außerhalb von Versammlungen gefasst wurden, 

sind Tag, Art und Teilnehmer der Beschlussfassung sowie der Inhalt der Beschlüsse an-
zugeben. 

 
(11) Jedem Gesellschafter ist eine Abschrift der Niederschrift zu übersenden. 
 
(12) Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn nicht innerhalb von zwei Monaten nach Be-

kanntgabe Widerspruch erhoben wird. 
 
 
 

V. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss 
 
 

§ 19  
Wirtschaftsplan, fünfjährige Finanzplanung 

 
(1) Die Geschäftsführer stellen in sinngemäßer Anwendung der für kommunale Eigenbetriebe 

geltenden rheinland-pfälzischen Vorschriften bis zum 30. November des Jahres einen 
Wirtschaftsplan für das nächste Geschäftsjahr auf und legen diesen der Gesellschafter-
versammlung bis zum o.g. Zeitpunkt zur Genehmigung vor.  Dem Wirtschaftsplan ist eine 
fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Er enthält zudem einen Erfolgsplan, einen 
Vermögensplan sowie eine Stellenübersicht. Ihm ist ein Investitionsprogramm beizufügen. 
 

(2) Der Wirtschaftsplan und die Finanzplanung werden im Anschluss an die Beschlussfassung 
in der Gesellschafterversammlung der Stadt Mainz, der Stadt Alzey und der Stadt Worms, 
soweit dies aus kommunalrechtlicher Sicht notwendig ist, zeitnah zur Kenntnis vorgelegt. 

 
 

§ 20  
Jahresabschluss und Lagebericht 

 
(1) Die Geschäftsführer haben in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahres-

abschluss und den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr nach den für große 
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Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbu-
ches aufzustellen, durch den von den Gesellschaftern gewählten Abschlussprüfer prüfen 
zu lassen und zusammen mit dem Prüfungsbericht unverzüglich den Gesellschaftern vor-
zulegen. Der Auftrag an den Abschlussprüfer ist auf die in § 53 Abs. 1 Ziffer 1 bis 3 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes genannten Maßnahmen zu erstrecken. 

 
(2) Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist zusammen mit dem Er-

gebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie der beschlosse-
nen Verwendung des Jahresüberschusses oder der Behandlung des Jahresfehlbetrags 
unbeschadet der bestehenden gesetzlichen Offenlegungspflichten öffentlich bekannt zu 
machen. Gleichzeitig mit der öffentlichen Bekanntmachung sind der Jahresabschluss und 
der Lagebericht an sieben Werktagen bei der Stadtverwaltung Mainz während der allge-
meinen Öffnungszeiten öffentlich auszulegen. In der öffentlichen Bekanntmachung ist auf 
die Auslegung hinzuweisen. 

 
 

§ 21  
Örtliche und überörtliche Prüfung 

 

(1) Dem Rechnungshof Rheinland-Pfalz wird das Recht zur überörtlichen Prüfung nach Maß-
gabe des § 110 Abs. 5 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz eingeräumt. 

 

(2) Der Stadt Mainz, der Stadt Worms, der Stadt Alzey, der Aufsichts- und Dienstleistungsdi-
rektion und dem Rechnungshof Rheinland-Pfalz werden die in § 54 Abs. 1 Haushalts-
grundsätzegesetz vorgesehenen Befugnisse eingeräumt. 

 
 

VI. Sonstiges  
 
 

§ 22  
Salvatorische Klausel 

 
Sollte eine Bestimmung dieses Gesellschaftsvertrages ganz oder teilweise zwingenden ge-
setzlichen Vorschriften widersprechen oder lückenhaft sein, wird die Wirksamkeit des Gesell-
schaftsvertrages im Übrigen hierdurch nicht berührt. Der Gesellschaftsvertrag ist in diesem 
Fall so zu ändern oder zu ergänzen, dass der beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. 
 
 

§ 23  
Gründungskosten 

 
Die Kosten der Beurkundung des Gesellschaftsvertrages, der Bekanntmachung, der Anmel-
dung der Gesellschaft und ihrer Eintragung im Handelsregister und die Kosten der Gründungs-
beratung trägt die Gesellschaft bis zu einem geschätzten Betrag von 2.500,00 EUR; etwa dar-
über hinausgehende Gründungskosten tragen die Gesellschafter.



 

 

 


